
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen: BKB-16/2954-7 5 

Beschluss 


In dem Verwaltungsverfahren 

nach 	 § 26 Abs. 2 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr.1 und 
§ 4 ARegV 

wegen 	 Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

auf Antrag gegenüber der 

EWR Netz GmbH, Klosterstr. 16, 67547 Worms, gesetzlich vertreten durch die Ge­
schäftsführung 

- abgebender Netzbetreiber 

und der 

Stadtwerke Mainz Netze GmbH, Rheinallee 41 , 55118 Mainz, gesetzlich vertreten 
durch die Geschäftsführung 

- aufnehmender Netzbetreiber 

durch die Vorsitzende Gerlinde Schmitt-Kanthak, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

­

­



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 02.08.2016 beschlossen: 

1. 	 Die mit Beschluss vom unter dem Aktenzeichen BKS

12/2954-11 ursprünglich festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen des abgebenden Netzbetreibers werden für den Zeitraum der zwei­

ten Regulierungsperiode jeweils um die in Anlage 1 genannten Beträge 

vermindert. 

2. 	 Die mit Beschluss vom 07.04.2015 unter dem Aktenzeichen BKS­

12/3079-11 ursprünglich festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergren

zen des aufnehmenden Netzbetreibers werden für den Zeitraum der 

zweiten Regulierungsperiode jeweils um die in Anlage 1 genannten Be­

träge erhöht. 

3. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung. 

Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat auf Antrag gemäß § 26 Abs. 2 ARegV ein Verfahren zur 

Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 ARegV und § 29 Abs. 1 EnWG eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörden, in deren Gebiet der abgebende und der aufnehmende 

Netzbetreiber ihren Sitz haben, wurden gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die 

Einleitung des Verfahrens informiert. 

Die kalenderjährl ichen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers wurden 

durch die Bundesnetzagentur erstmals mit Beschluss vom - · unter dem 

Aktenzeichen BKS-12/2954-11 , festgelegt. Die darin festgelegten kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen werden mit diesem Beschluss vermindert. 

Der abgebende Netzbetreiber hat den Netzteil mit Wirkung zum 

an den aufnehmenden Netzbetreiber übergeben. 

­

­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des aufnehmenden Netzbetreibers wurden 

erstmals mit Beschluss vom 07 .04.2015 unter dem Aktenzeichen BKB-12/3079-11 

festgelegt. Die darin festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen werden mit 

diesem Beschluss erhöht. 

Die Beschlusskammer hat den beteiligten Netzbetreibern unter anderem mit Schrei­

ben vom Gelegenheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der 

beabsichtigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Die beteiligten Netz­

betreiber haben unter anderem mit Schreiben vom Stellung genommen. 

Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörden, in deren Bundesland 

der Sitz des abgebenden oder aufnehmenden Netzbetreibers belegen ist, wurden 

gemäß § 58 Abs. 1 S.2 EnWG beteiligt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

II. 


Die Festlegung der übergehenden kalenderjährlichen Erlösobergrenzenanteile der 

beteiligten Netzbetreiber erfolgt auf Grundlage des § 26 Abs. 2 ARegV i.V.m. § 32 

Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

1. Zuständigkeit 

Gemäß § 54 Abs. 2 S. 5 EnWG ist stets diejenige Regulierungsbehörde für die Neu

festlegung der Erlösobergrenzen des abgebenden und aufnehmenden Netzbetrei­

bers nach § 26 Abs. 2 ARegV zuständig, welche die aufzuteilenden kalenderjährli­

chen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers ursprünglich festgelegt hat 

(BGH EnVR 18/14, Rz. 23). 

Die Bundesnetzagentur hat die ursprüngliche Festlegung der kalenderjährlichen Er­

lösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erlassen. Die Bundesnetzagentur ist daher gemäß § 54 

Abs. 1 EnWG die zuständige Regul ierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Be

schlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die Bestimmung der übergehenden Erlösanteile der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen erfolgt durch Neufestlegung nach § 26 Abs. 2 ARegV i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

3. Neubestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Für die beteil igten Netzbetreiber werden für die zweite Regulierungsperiode die sich 

aus Anlage 1 ergebenden übergehenden Erlösobergrenzenanteile der ka lenderjähr

lichen Erlösobergrenzen neu festgelegt. 

Die mit Beschluss der Bundesnetzagentur vom ~nter dem Aktenzeichen 

BKS-1 2/2954-1 1 ursprünglich festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

­

­

­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

abgebenden Netzbetreibers werden für den Zeitraum der zweiten Regulierungsperi­

ode jeweils um die Beträge in Anlage 1 vermindert. Die mit Beschluss der Bundes­

netzagentur vom 07.04.2015, unter dem Aktenzeichen BKS-12/3079-11 ursprünglich 

festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des aufnehmenden Netzbetreibers 

werden für den Zeitraum der zweiten Regulierungsperiode jeweils um die Beträge in 

Anlage 1 erhöht. 

Die Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV 

erfolgt auf Grundlage der Begründung der beteiligten Netzbetreiber zur Höhe des 

übergehenden Erlösanteils. Die Beschlusskammer hat unter anderem gemäß § 26 

Abs. 2 S. 3 ARegV überprüft, ob die Summe beider Erlösobergrenzenanteile die für 

das abgebende Netz insgesamt festgelegte Erlösobergrenze nicht überschreitet. 

Das Sachanlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten des überge­

henden Netzteils wird in Anlage 3 ausgewiesen. Die Strukturparameter und die für 

die Fortschreibung der FSV Verlustenergie bzw. Festlegung volatiler Kostenanteile 

relevanten Verlustenergiedaten des übergehenden Netzteils werden in Anlage 4 

ausgewiesen. Die beantragte und begründete Aufteilung der Erlösobergrenze erweist 

sich - auch unter Berücksichtigung der Interessen der betroffenen Netznutzer - in­

soweit als sachgerecht. 

Die der Aufteilung der Erlösobergrenzen zu Grunde liegenden dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV sind in Anlage 2 dargestellt. 

111. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid . 
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IV. 


Die beigefügten Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 enthält die Erlösobergrenzenbestandteile des übergehenden 

Netzteils für alle Jahre der Regulierungsperiode, in Euro. 

Anlage 2 weist die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV des übergehenden Netzteils für die ersten 

beiden Kalenderjahre nach dem Netzübergang in Euro aus. 

Anlage 3 enthält das Sachanlagevermögen zu historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten des übergehenden Netzteils, in Euro. 

Anlage 4 dokumentiert die Strukturparameter und relevanten Daten für die 

Anpassung der Verlustenergiekosten im Rahmen der FSV Ver­

lustenergie bzw. der Festlegung volatile Kostenanteile des über­

gehenden Netzteils. 

Etwaige Anpassungen der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen bleiben 

unberührt. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden . Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzende Beisitzer Beisitzer 

,,...._.,,·f!
r 1nde Schmitt-Kanthak 

&'4?. 
Rainer Bender Bernd Petermann 
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Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzenanteile gemäß§ 26 Abs. 2 S. 1 ARegV 

Zusammensetzung des Erlösobergrenzenanteils des übergehenden Netzteils 

Kostenantelle aus 
dauerhaft nicht nicht abgebauteEr16sobergrenzen- , l vorObergehend 1 1 dem Vert>roucher­
beeinflussbare nH::htbeeinflussbare beeinflussbare prelsgesamtlndexJahr 1 antell 
Kost1m1nlelle Kostenanteile Kostenanteile nach § 6 Abs. 1 [EUR] 

[EUR) [EUR) [EUR) ARegV 
[EUR) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Kostenanteile aus 
Erweiterungs­dem generellen 1 Volatile Saldo des sektoralen faktor (Inkl. VPI Qualit:ltselement Hlrtefall SonstigesKostenantefle RegulierungskontosProduktlvftltsfaktor abzgl. PF) (EUR) [EUR) [EUR)[EUR] [EUR!nach § 9 ARegV [EUR) 


[EUR] 


Anlage 1 Netzgebiet- BKS-1612954-75 



Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzenanteile gemäß§ 26 Abs. 2 S. 1 ARegV 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile des übergehenden Netzteils 

ARegV 
§ 11 Abs. 2 

Nr. 1 

Nr.2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. Sa 

Nr. 7 

Nr. 8 

Nr. Sb 

Nr.9 

Nr.10 

Nr. 11 

Nr. 12 

Nr 12a 

Nr. 13 

Nr. 14 

Nr. 15 

Satz 2, Nr. 1 

Satz 2, Nr. 2 

Satz 2, Nr. 3 

Bezeichnung 

Gesetzliche Abnahm&- und Vergütungspfhchten 

Kcnzesstensabgaben 

Betnebasteuem 

Erfordo<loche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

NactYOslung von Wochselnchtem nach§ 10Absatz 1der Systemstabo"rtatsverordnung 

Kap1talkos1en aus genehmigten lnvesfüionsmaBnahmen nach § 23 ARegV 

AuflOsung des Abzugsl:>elrags nach § 23 Absatz 2a ARegV 

Mehrkos1en für die Ernchtung, den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln 

Vorgutun9an fur dezentrale Einspeisungen nach § 18 SttomNEV 

Zahlungen an Städte ocler Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Absatz 4 StromNEV 

Betrieb. und 1arifvertra9. Vereinbar. zu Lohnzusatz. und Versorgoogsleost. (Abschl. vor 31. 12 08) 

Betnebs· und Personalramatigkeft 

Berufsausbildung, W&rtarbitdung Betnebslundertagesstauen 

(216 Zetl nchl belegt) 

Forsdlung und En1wlcldung nach Maßgabe des § 2Sa ARegV 

AuflOsung von BKZ I Netzanschlusskostenbertr~en in Ve<bondung mrt dar StromNEV 

Kos1en und ErlOse aus dem bundesweiten Ausgle1chsmechan1smus nach§ 2 Abs. 4 cles EnLAG 

finanzieller Ausgleich nach§ 17d Abs 4 EnWG 

Kompensationszahlungen im Rahmen des Ausgle1chsmechan11smus nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 
122812003 

ErlOse aus dom Engpassmanagement nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 122812003 

Koston rur de Beschaffung der Enetgie zur Erbringung von Ausg'elchsleistungen, einschließlich der Kosten !ur die 
lastsertige Beschaffung 

Satz 2 ScnstJ 
8 

IKoslen oder Ettose aus Maßnahmen eines Belte1ber1 von Stromv8'sorgungsnetzen. doe eoner wirksamen 
• 2 Verfalnnsregullerung unterliegen 

Satz 4 !Kosten oder EtlOso aufgrund e.ner freiwll ogen Setbstverplltch1ung nach§ 32 MYs 1 Nr. 4 ARegV 

ERSTE Anpassung 

Kosten 
[EUR] 

Erlöse 
[EUR] 

ZWEITE Anpassung! 

Kosten 
[EUR] 

Erlöse 
[EUR] 

Anlage 2 Netzgebiet- BKS-1612954-75 



Anlage 3 Netzgebiet. BKS-1612954-75 

Sachanlagevermögen (historische Anschaffungs- und 
Herstellungskosten) des übergehenden Netzteils 

Jahr Nutzungsdauer 

Kabel 1 kV 

AK/HK 
[EUR] 

Serte 1 




Anlage 4 Netzgebiet- BKS-1612954-75 

Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzenanteile gemäß § 26 Abs. 2 S. 1 ARegV 

Strukturparameter und Verlustenergie des übergehenden Netzteils 

Strukturparameter Einheit 

Varsorgle Räche (NS) km' 

Geograptisdle Rllche (MS) km' 

Anschlusspunkte (NS) Anzahl 

Anschlusspunkte (MS) Anzahl 

Einspeisepunkte (NS) Aniah l 

Einspeisepunkte (NS). dlt euch Anschlusspunkte sind Anzahl 

Einspei$epunkte (MS) AnzOl!t 

Ze.tgleiche Jallresh6c:hstl11t (MS/NS) kW 

Zedgleiche J al\resh6chstlast (HSIMS) kW 

Verlustenergie Einheit 

Kosten für Ver1ustene<g ein der Ausoangsbasis EUR 

Vertustenergiemenge 
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